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§ 6 KIGG Kundigung und Aufhebung
von Generalpachtvertragen.
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1. (1)Generalpachtvertrage kénnen nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer halbjahrigen
Kindigungsfrist gektindigt werden. Wird das Grundstuck (der Grundstucksteil) fir Zwecke des
Eisenbahnbetriebes oder des Eisenbahnverkehres, der Luftfahrt oder der offentlichen Elektrizitatsversorgung
bendtigt und die Dringlichkeit dieser Zwecke von dem nach dem Zweck zustandigen Bundesminister bestatigt,
tritt als Kindigungstermin an die Stelle des Endes des Kalenderjahres das Ende jedes Kalenderviertels und an die
Stelle der halbjahrigen Kiindigungsfrist eine dreimonatige Kiindigungsfrist.

2. (2)Der Verpachter kann einen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Generalpachtvertrag nur aus einem der
nachfolgenden Grunde kiindigen:

1. a)wenn der Verpachter das Grundstulick (den Grundsticksteil) zur erwerbsmaRig land- oder
forstwirtschaftlichen oder erwerbsmaRig gartnerischen Bewirtschaftung oder zu gewerblichen Zwecken fur
sich dringend bendtigt;

2. b)wenn das Grundstuck (der Grundstuicksteil) innerhalb eines Jahres der Bebauung zugefihrt oder im
offentlichen Interesse anderweitig verwendet werden soll und die Méglichkeit der fristgerechten
Durchfiihrung des Baues oder der anderweitigen Verwendung glaubhaft gemacht wird;

3. cjwenn der Verpachter das Grundstuick (den Grundstucksteil) fir andere als die unter lit. a und b genannten
Zwecke fur sich dringend benétigt, ein nach Lage, Flachenausmal? und Beschaffenheit angemessenes
Ersatzgrundstuick zur Verfugung stellt und aul3er der Entschadigung nach 8 9 Abs. 1 einen entsprechenden
Beitrag zur Verlegung des Kleingartens leistet;

4. d)wenn der Generalpachter trotz einer nach Eintritt der Falligkeit mittels eingeschriebenen Briefes erfolgten
Mahnung mit der Zahlung des Pachtzinses langer als drei Monate im Riickstande bleibt;

5. e)wenn der Generalpdchter ohne zwingenden Grund trotz einer schriftlich gesetzten angemessenen Frist
das Grundstuick (den Grundstucksteil) nicht unterverpachtet oder nicht daftir sorgt, da8 das Grundsttck (der
Grundstucksteil) kleingartnerisch genutzt wird;

6. f)lwenn dem Verpachter aus dem Fortbestande des Pachtverhaltnisses ein unverhaltnismaRig groRerer
Nachteil erwlchse als dem Generalpachter und den Unterpachtern aus der Kindigung.

3. (3)Der Verpachter kann einen auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Generalpachtvertrag vor Ablauf der
Vertragsdauer kiindigen, wenn einer der im Abs. 2 lit. b, d, e oder f angefihrten Griinde vorliegt; die
Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinngemals.

4. (4)Eine Vereinbarung, wonach dem Verpachter das Kindigungsrecht unbeschrankt oder in einem weiteren als
dem vorstehend bestimmten Mal3e zustehen soll, ist nichtig.

5. (5)Die Kundigung des Generalpachtvertrages kann auf einzelne Teile des Pachtgrundstlickes beschrankt werden.

6. (6)Generalpachtvertrage, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen sind, gelten bei Zutreffen der im§ 569 ZPO.
angefiihrten Voraussetzungen als auf unbestimmte Zeit verlangert.

In Kraft seit 22.03.1990 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/klgg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/569
file:///

	§ 6 KlGG Kündigung und Aufhebung von Generalpachtverträgen.
	KlGG - Kleingartengesetz


